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Bundesamt für Landwirtschaft 
z.Hd. Herrn Jacques Chavaz 
Stellvertretender Direktor 
Mattenhofstrasse 5 
CH-3003 Bern 
 
 
 
 
Zürich, 14. März 2006  
 
 
 
Änderung der Schlachtviehverordnung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Chavaz 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir danken Ihnen nochmals für die Verlängerung der Vernehmlassungseingabefrist. 
Wegen ferienbedingter Abwesenheit der Verantwortlichen, war es für uns nicht möglich, die 
Unterlagen innerhalb der kurzen Eingabefrist zu bearbeiten, insbesondere weil es galt gleich 
mehrere Vernehmlassungen zu berücksichtigen.  
 
 
Artikel 6 Bezeichnung 
Abs. 2  Bst. a 
 
Öffentliche Märkte tragen zur Erhaltung von Markt- und Preistransparenz bei, Angebot und 
Nachfrage bestimmen den Preis. 
Wir haben zwar Verständnis und begrüssen es auch, dass das EVD künftig einen gezielteren 
Mitteleinsatz anstrebt und nur noch Marktauffuhren finanziell unterstützen will, die eine 
bestimmte Anzahl von Tieren ausweisen, möchten aber doch anraten, die Forderung der 
bäuerlichen Seite zu berücksichtigen, dass Märkte, die zeitlich verschoben am gleichen Tag 
in der gleichen Region stattfinden (und bei denen die gleichen Funktionäre anwesend sind) 
für die Berechnung der Mindestauffuhrzahlen als ein Markt gezählt werden sollten. 
 
Nicht mehr durchgeführte regionale Märkte hätten eine Verschlechterung des Tierwohles zur 
Folge. 
Wenn die Händler die Tiere auf den einzelnen Betrieben abholen müssen, hat dies 
vermehrte Tiertransporte zur Folge und mögliche längere Transportzeiten. 
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Ohne öffentliche Märkte sind unsere Produzenten dem Preisdiktat der Grossabnehmer 
ausgeliefert und es ist kaum damit zu rechnen, dass Konsumentinnen und Konsumenten 
dadurch einen Preisvorteil erzielen könnten. 
 
 
 
Artikel 18 und 18a   Besondere Voraussetzungen und Bestimmungen für die Zuteilung 

der Zoll- Kontingentsanteile bei Koscher- und Halalfleisch. 
 
Wir begrüssen die von Ihnen neu vorgeschlagene Trennung der Einfuhrberechtigung und 
Verkaufsstellen von Koscher- und Halalfleisch und damit die Konfliktausschliessung in einem 
so heiklen Bereich. 
 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und hoffen Ihnen mit unserer Stellungnahme 
gedient zu haben. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Franziska Troesch-Schnyder                                               Liselotte Steffen 
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